
Öffnungszeiten: Mo 08.00-12.00 Uhr, 13.00-18.00 Uhr; Di, Mi, Do 08.00-12.00 Uhr; 13.00-17.00 Uhr, Fr. 08.00-12.00, 13.00-15.00 Uhr 
Haltestelle: Ohmplatz Buslinien: 30, 281, 288, 289, 295 

Konten der Stadtkasse: Flessabank Erlangen Kto. 880 035 BLZ 793 301 11 
Sparkasse Erlangen Kto. 31 BLZ 763 500 00 Raiffeisen-Volksbank Erlangen eG Kto. 400 BLZ 763 600 33 
HypoVereinsbank Kto. 4 536 657 BLZ 763 200 72 Postbank Nürnberg Kto. 47 78-855 BLZ 760 100 85 

Hinweise zur elektronischen Kommunikation unter www.erlangen.de/kommunikation 
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Stadt Erlangen
 

I.  
 

Jugend- und Familienberatung 
Integrierte Beratungsstelle 

 
Stadt Erlangen  Postfach 3160  91051 Erlangen 
 
 Karl-Zucker-Str.10, 91052 Erlangen 

Gebäude: Karl-Zucker-Str. 10 
Zimmer: 301 
Kontakt:  Sekretariat 
Telefon: 0 91 31 / 86-2295 
Telefax: 0 91 31 / 86-2761 
E-Mail: familienberatung@stadt.erlangen.de 
Nutzen Sie unsere Angebote im Internet:  

 
 

http://www.erlangen.de/familienberatung 
 
Unser Zeichen / Schreiben: Ihr Schreiben / Zeichen: Datum: 
IV/51/513/JFB-SSI   
 

 

Beratungsentgelt für Ratsuchende von außerhalb 

 

• Die Städtische Jugend- und Familienberatungsstelle ist ein Angebot der Jugendhilfe für Be-
wohner der Stadt Erlangen. Ratsuchende von außerhalb, die nach dem Kinder- und Jugend-
hilfegesetz bei der Beratungsstelle der Stadt Erlangen keinen Anspruch auf Leistungserbrin-
gung haben und trotzdem deren Leistungen in Anspruch nehmen wollen, haben nach einem 
Beschluss des Stadtrats vom 19.10.1992 ein Entgelt zu entrichten. Mit Beschluss des Ju-
gendhilfeausschusses vom 6.2.2003 wurde die Höhe des Entgeltes auf 30,00 EUR pro Bera-
tungsstunde festgelegt. 

• Das festgelegte Entgelt bezieht sich auf eine Beratungsstunde im Zeitumfang von 60 Minuten 
und stellt den Mindestsatz für eine Beratungssitzung dar. Für längere Sitzung erhöht sich das 
Entgelt für jedes angebrochene Intervall einer Viertelstunde entsprechend. 

• Vereinbarte, aber nicht wahrgenommene Beratungsstunden werden in Rechnung gestellt, 
wenn sie nicht mindestens einen Tag vorher abgesagt wurden. 

Ich habe die Gebührenregelung zur Kenntnis genommen und anerkenne sie.  

Erlangen, den  

 

 

 

....................................................... 

Unterschrift 


